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Abgabestellen von Trichinenproben Landkreis Main-Spessart 
 

Die Trichinenproben werden zur Untersuchung an die Trichinenuntersuchungsstelle in Karlstadt 
(Veterinäramt) weitergeleitet. 
 

 

Wichtig für alle Annahmestellen 
 

Nur Proben, die Montag/Freitag bis 10 Uhr abgegeben werden, werden am gleichen Tag 
untersucht. Danach Untersuchung erst am darauffolgenden Untersuchungstag! 
 
Freigabe Untersuchungstag Montag: Dienstag, 16:00 Uhr 
Freigabe Untersuchungstag Freitag: Freitag, 18:30 Uhr 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
LRA MSP Fleischhygiene, Tel. 09353/793-1810 / -1812 oder Veterinäramt, Tel. 09353/793-1814 
 

 

 

Gemünden 
Tierarztpraxis Dr. Judith Steinmetz, Frankfurter Str. 12 
 
Probenannahmezeiten: 

Montag:    8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Dienstag, Donnerstag  8.30 bis 12.30 Uhr und 15.00 bis 18.30 Uhr 
Mittwoch:    8.30 bis 12.30 Uhr 
Freitag:     8.30 bis 16.00 Uhr    

 

 

 

Karlstadt 
Veterinäramt Main-Spessart, Würzburger Straße 9 a 
 
Probenannahmezeiten: 

Montag:     8.00 bis 11.00 Uhr 
Dienstag bis Donnerstag:   8.00 bis 12.00 Uhr 
Freitag:    8.00 bis 11.00 Uhr 

 
 

 

 Lohr 
Kfz-Zulassungsstelle, Schlossplatz 2, 97816 Lohr am Main 
 
Probenannahmezeiten: 

Montag – Freitag:   7.30 bis 10.30 Uhr 
Montag, Dienstag zusätzlich 13.00 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag zusätzlich:  13.00 bis 16.00 Uhr 

 

 

Marktheidenfeld 
Tierarztpraxis Dr. Julia Deivel, Am Unzberg 17, 97837 Erlenbach, Tel. 09391/6079458 
 
Probenannahmezeiten: 

Montag – Mittwoch, Freitag: 9.00 bis 19.00 Uhr 
Donnerstag:    9.00 bis 12.00 Uhr 

 

 
 



Stand: 30.07.2024 

 
 

Hinweise: 
 

 Außerhalb der genannten Zeiten werden keine Trichinenproben angenommen. 
 

 Mit Abgabe ihrer Probe wird kein Bargeld angenommen (Ausnahme Tierarztpraxis 

Dr. Julia Deivel, Erlenbach). 

 

 Die Gebührenabrechnung für die Untersuchung der Proben erfolgt jeweils 

monatlich durch Rechnungsstellung.  

 

 Daher ist es dringend erforderlich, dass der Wildursprungsschein, welcher der 

Probe beigefügt ist, von Ihnen deutlich und vollständig ausgefüllt wird. 

 

 Bei nicht vollständig oder nicht gut lesbar ausgefülltem Wildursprungsschein wird 
die entsprechende Trichinenprobe nicht untersucht. 


